
 
 

 

KOA 4.260/23-007 

Bescheid 

I. Spruch

Der Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 27.03.2023, 
KOA 4.260/23-002, mit dem der ORS comm GmbH & Co KG (FN 357120b) gemäß § 25 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 23 Abs. 1, 2 und 3 Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G), BGBl. I 
Nr. 84/2001 idF BGBl. I Nr. 55/2022, sowie der Verordnung der KommAustria zur näheren 
Festlegung der Auswahlgrundsätze für die Erteilung von bundesweiten terrestrischen Multiplex-
Zulassungen für digitales Fernsehen 2022 (MUX-Auswahlgrundsätzeverordnung MUX D/E/F 2022 – 
MUX-AG-V MUX D/E/F 2022) vom 15.06.2022, KOA 4.000/22-006, die Zulassung zum Betrieb der 
bundesweiten terrestrischen Multiplex-Plattform für digitales terrestrisches Fernsehen „MUX E“ 
erteilt wurde, wird gemäß § 62 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. 
Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018, wie folgt berichtigt:  

• Tabelle 2 in Spruchpunkt 4.3.1. und Tabelle 8 in Punkt 2.5.2. lauten wie folgt (Berichtigung 
hervorgehoben): 

Zusatzdienste und EIT „MUX E“ (Stand April 2023)  

Diensteanbieter / Programm Teletext HbbTV EIT / EPG 
DVB-

Untertitel 

ZDF X X X X 

Das Erste X X X X 

ZDFneo X X X X 

Eurosport1 X X X  

Sport1 X X X  

Kabel Eins Austria X X X  

RTLZwei Austria X X X  

Sixx Austria X X X  

Playboy TV   X  

KiKa X X X X 
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• Die einen Bestandteil des Spruches bildenden technischen Anlageblätter werden in 
folgenden Punkten berichtigt:  

Beilage zum Bescheid KOA 
4.260/23-002 

Zeile  

„FELDKIRCH (Vorderälpele) Kanal 25“ 
(Beilage 04V100c.) 

7  Seehöhe (Höhe über 
NN) in m 

 1220 m  

„STEYR (Tröschberg) Kanal 45“ 
(Beilage 04O100c.) 

7  Seehöhe (Höhe über 
NN) in m 

 438 m  

II. Begründung 

Mit Bescheid der KommAustria vom 27.03.2023, KOA 4.260/23-002, wurde der ORS comm GmbH 
& Co KG die Zulassung zum Betrieb der bundesweiten terrestrischen Multiplex-Plattform für 
digitales terrestrisches Fernsehen „MUX E“ erteilt.  

Gemäß § 62 Abs. 4 AVG kann die Behörde Schreib- oder Rechenfehler oder diesen 
gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen beruhende Unrichtigkeiten in Bescheiden jederzeit 
von Amts wegen berichtigen. 

Aufgrund von Übertragungsfehlern waren die im Bescheid angeführten Daten richtigzustellen.  

Es handelt sich jeweils um eine einem Schreibfehler gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen 
beruhende Unrichtigkeit in einem Bescheid, welche die Behörde gemäß § 62 Abs. 4 AVG jederzeit 
von Amts wegen berichtigen kann.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

III. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid steht der/den Partei/en dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Beschwerde 
gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG beim Bundesverwaltungsgericht offen. Die Beschwerde ist binnen 
vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei 
der Kommunikationsbehörde Austria einzubringen. Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den 
sie sich richtet, ebenso wie die belangte Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen und 
die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren sowie die 
Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig 
eingebracht wurde. 

Gemäß § 39 Abs. 1 KommAustria-Gesetz hat die rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde 
abweichend von § 13 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz keine aufschiebende Wirkung. Das 
Bundesverwaltungsgericht kann die aufschiebende Wirkung im betreffenden Verfahren auf Antrag 
zuerkennen, wenn nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des Bescheides oder 
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mit der Ausübung der mit dem Bescheid eingeräumten Berechtigung für den Beschwerdeführer ein 
schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden verbunden wäre. 

Für die Beschwerde ist eine Gebühr in Höhe von EUR 30,- an das Finanzamt Österreich (IBAN: 
AT830100000005504109, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck: „Bundesverwaltungsgericht / 
KOA 4.260/23-007“, Vermerk: „Name des Beschwerdeführers“) zu entrichten. Bei elektronischer 
Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ sind die 
Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, 
das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben. Die Entrichtung der Gebühr ist 
durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer 
Zahlungsanweisung nachzuweisen. 

  
Wien, am 17. Mai 2023 

Kommunikationsbehörde Austria 
  

Dr. Martina Hohensinn 
(Mitglied) 
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